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Nr. 3: Datenschutzrechtliche Nutzungsordnung der Lernplattform Moodle 
 

Die Nutzung der Lernplattform ist regelmäßig mit einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-

bezogener Daten verbunden. Daher ist die Schule strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben 

unterworfen, für deren Einhaltung sie verantwortlich ist. An den Berufsbildenden Schulen des Landkreises 

Osnabrück Brinkstraße wird die passwortgeschützte Lernplattform Moodle als verbindlicher 

Unterrichtsinhalt eingesetzt. 

 

1.1 Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten1 

Folgende Daten werden bei der Nutzung der Lernplattform erhoben und verarbeitet: 

1.1.1 Persönliche Daten:  

• Name,  

• Namensbestandteile,  

• Vorname(n),  

• Schule,  

• Klasse,  

• E-Mail Adresse im Rahmen der Lernplattform. 

1.1.2 Nutzungsbezogene Daten:  

• Datum der Anmeldung,  

• Benutzername,  

• Datum des ersten Logins,  

• Datum des letzten Logins, 

• Summe der Logins,  

• Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform,  

• in Anspruch genommener Speicherplatz,  

• Mitgliedschaften im Rahmen der Lernplattform,  

• Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses,  

• bearbeitete Lektionen,  

• Fehler,  

• Fehlerzahl in den absolvierten Tests,  

• Korrekturanmerkungen,  

• in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge. 

 

Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 

                                            
1 vgl. Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung: Nds. Bildungsserver, 2017 
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1.2 Nutzung der Daten 

In das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten Logins, die Summe der Logins, die 

Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform und den in Anspruch genommenen Speicherplatz hat neben 

dem/der Schüler/in nur der Administrator Einblick, in das Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, 

die bearbeiteten Lektionen, die Fehler, die Fehlerzahl in den absolvierten Tests und die Korrektur-

anmerkungen zusätzlich die Lehrkraft. Die übrigen oben genannten Daten werden nur im Rahmen der 

Lernplattform von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht 

einsehbar. 

1.3 Regelfristen für die Löschung der Daten 

Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden gelöscht, wenn die Betroffenen, bei Minder-

jährigen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres die Erziehungsberechtigten sowie bei Minderjährigen ab 

Vollendung des 15. Lebensjahres diese selbst oder die Erziehungsberechtigten die erteilte Einwilligung 

widerrufen. 

Das Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, die bearbeiteten Lektionen, die Fehler, die Fehlerzahl in 

den absolvierten Tests und die Korrekturanmerkungen werden jeweils spätestens am Ende des laufenden 

Schuljahres gelöscht. 

Die sonstigen gespeicherten Daten werden 2 Jahre nach Ablauf des Schuljahres, in dem sie entstanden 

sind, gelöscht (Erlass „Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen; Löschung personen-

bezogener Daten nach § 17 Abs. 2 NDSG“). 

1.4  Salvatorische Klausel 

Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsordnung unwirksam ist oder wird, oder sich darin eine Lücke 

befindet, tritt an ihre Stelle die gültige Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. 


